
 
 

Schutzkonzept für die Gemeindeversammlung vom 
20. März 2021 im Schlosshof, Schlossgasse 4 
 
 
 
1. Allgemeine Angaben 
 
Areal im Freien 
Für die Durchführung der Gemeindeversammlung vom 20. März 2021 hat sich der 
Gemeinderat aufgrund der aktuell gültigen COVID-19-Verordnung für das Schlosshof-
areal entschieden.  
Aufgrund der zu erwartenden Anzahl Stimmberechtigten findet die Budget-
Gemeindeversammlung auf dem Schlosshofareal statt. In Bezug auf die Durch-
führung der Gemeindeversammlung gelten im Übrigen die Hygiene- und Schutz-
vorschriften des Bundes.  
 
Areal im Freien: Schlosshof, Schlossgasse 4 
Anzahl Quadratmeter: 644 m2  
Zugelassene Plätze (2.25 m2 pro Person)   286 Personen  
 
Teilnehmende 
Anzahl Gemeinderäte:         7 Personen 
Anzahl Personen der Verwaltung:         3 Personen  
(Gemeinde-,Bau-  und Finanzverwalter) 
Max. Anzahl Pressevertreter:         2 Person 
Max. Anzahl Stimmberechtigte:     272 Personen 
Weiteres Personal         2 Person 
Gesamttotal (Schätzung):     286 Personen 
 
 
 
2. Allgemeine Schutzmassnahmen / Vorbereitung 
 
Spezifische Schutzmassnahmen Contact Tracing  
- Alle Teilnehmenden sind verpflichtet, sich im Sinne von Contact Tracing unter 
Angabe von Name, Vorname, Telefonnummer und Mailadresse zu registrieren. 
Die erhobenen Personendaten werden 2 Wochen nach der GV vernichtet. Die 
Daten werden beim Eingang zum Schlosshofareales durch eine/n Mitarbeiter/in 
der Gemeindeverwaltung oder durch ein Behördenmitglied erhoben.  



 
 

Maskenpflicht 
 - Das Tragen von Hygiene- oder FFP2 Masken (keine Stoffmasken) ist 
vorgeschrieben. Die Gemeinde stellt solche bei Bedarf zur Verfügung. 
 
Allgemeine Hygienevorschriften 
 
- Die Teilnehmenden sind angehalten, sich beim Eintreffen bei Schlosshofareales 

die Hände zu desinfizieren. Es wird ausreichend Desinfektionsmittel (Platzierung 
von Spendern) durch die Gemeinde zur Verfügung gestellt.  

- Auf das Händeschütteln ist zu verzichten. 
- Geordnete Sitzplatzeinnahme: reihenweise von jeweils vorne links resp. rechts, 

dann zweite Reihe etc. 
- Umgehend Sitzplatz einnehmen. 
- Abstand halten (mind. 1.5 m auf alle Seiten = 2,25 m2) 
- Entsprechende Objekte (Mikrofon usw.) werden nach jedem Gebrauch 

desinfiziert. 
- Geordnetes Verlassen: reihenweise von hinten resp. vorne über den jeweils 

nächst gelegenen Ausgang. 
- Die öffentlichen Toiletten stehen zur Verfügung und können unter Einhaltung der 

geltenden Hygiene- und Schutzvorschriften genutzt werden.  
-  Distanz halten (mind. 1.5 m) 
- Um eine geordnete Registrierung der Teilnehmenden zu Beginn der 

Versammlung sicherstellen zu können werden die Stimmberechtigten 
eingeladen, sich ab 13:30 Uhr am Versammlungsort einzufinden.  

- Nach Abschluss der Versammlung sind die Teilnehmenden angehalten, das 
Areal gestaffelt zu verlassen. Information / Kommunikation durch das Personal 
resp. den Gemeinderat. 

- Das Schutzkonzept wird auf der Website der Gemeinde publiziert.  
- Zu Beginn und am Ende der Gemeindeversammlung macht der Gemeinde-

präsident auf das vorliegende Schutzkonzept aufmerksam. 
 
Ausdrücklich vorbehalten bleiben kurzfristige Änderungen (Homepage / 
Gemeinde News-App* beachten!) 
Die App «Gemeindenews» kann im App Store, bei Google Play oder unter 
www.gemeinde-news.com heruntergeladen werden.  
 

http://www.gemeinde-news.com/

